


 

 

 
Den Härter (Komp. B) in das Harz (Komp. A) mittels 
elektrischem Rührwerk gründlich einrühren bis der Klebstoff 
eine gleichmäßig graue, schlierenfreie Farbe aufweist. Den 
Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmäßig auf den 
Untergrund auftragen, den Belag einlegen und gut anreiben 
bzw. anwalzen, gegebenenfalls anfangs belasten. Nach 1 
bis 2 Stunden mit schwerer Walze nachwalzen. Den 
Klebstoffauftrag so bemessen, daß die Belagsrückseite 
vollflächig benetzt wird. 

 
 

Belagsart Zahnung Verbrauch 

PVC mit glatter und 
leicht strukturierter 

Rückseite und 
Gummibeläge mit 
geschliffenem 
Rücken 

A1 oder A2 300 bis 500 g/m² 

Gummibeläge mit 
Zäpfchenrückseite 

B 3 oder 
Pajarito 21 

1000 bis 1300 
g/m² 

 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise 
 

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht 
bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und 
niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen 
die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben! 

 
Arbeitsschutz 

 

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich 
Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und 
Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

 
Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein 
vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer 
Verkaufs- und Lieferbediungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können 
nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei 
Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen 
Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre 
Gültigkeit. 


